
Dein Stück Solarenergie für 10 Franken:
Die Solarvignette fördert die Schweizer
Energiewende.

Aktion 2 für 1:
Bestelle zwei Solarvignetten fürs Handy
und erhalte eine davon geschenkt.

Aktionscode: nzz25

Zölle aus Übersee. Antworten aus den Alpen.
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Die Welt hofft auf Amerikas Richter
In den USA sind zwei Klagen gegen die Rechtmässigkeit der neuen Zölle hängig – kann der Supreme Court Trump stoppen?

ANDRÉ MÜLLER, NEW YORK

Seit Donald Trump am 2. April erstmals
seine Zollpläne mit der Welt geteilt hat,
hofften seine ausländischen Handels-
partner darauf, dass irgendjemand in
den USA ihm Einhalt gebietet. Diese
Hoffnungen wurden bis jetzt enttäuscht:
Anders als im April haben die Finanz-
märkte Trumps Zölle klaglos hingenom-
men, als er sie im August definitiv fest-
setzte. Die Börsenindizes notieren alle-
samt nahe an ihrem Höchststand. Der
Kongress lässt Trump in Handelsfragen
ebenfalls schalten und walten. Und
selbst aus der Bevölkerung gibt es kaum
direkten Widerstand gegen die Zölle,
weil deren Effekt auf die Teuerung und
die Beschäftigung im Land bisher noch
gering war.

Es bleiben die Gerichte: Derzeit wer-
den Trumps Zölle in zwei Fällen ver-
handelt, die sich unterschiedliche Wege
durchs amerikanische Justizsystem bah-
nen. Vermutlich im Sommer 2026 wird
der Oberste amerikanische Gerichtshof
ein Leiturteil sprechen müssen. Selbst
bei einem Erfolg vor Gericht können
Trumps Gegner aber nur einen Teil der
Einfuhrabgaben beseitigen.

Die Stahlzölle bleiben

Trumps Zölle basieren auf zwei unter-
schiedlichen Gesetzen: Die branchen-
spezifischen Zölle auf gewisse Metalle,
Autos, Holz oder bald auch auf Halb-
leiter und Medikamente stützen sich
auf die Trade Expansion Act von 1962.
Dieses Gesetz gibt dem Präsidenten
das Recht, Einfuhrzölle einzuführen,
wenn die nationale Sicherheit der USA
gefährdet ist.

Das Handelsministerium muss aber
zunächst für jede Produktegruppe
untersuchen, ob dies der Fall ist. Des-
halb kann Trump diese Zölle nicht nach
Lust und Laune einführen oder er-
höhen. Allerdings wird es für Trumps
Gegner sehr schwierig, diese Abgaben
per Gericht zu Fall zu bringen.

Anders sieht es bei den länder-
spezifischen Zöllen aus, die Trump am
2. April erstmals angedroht und am
7. August eingeführt hat; sei es über
einen Deal mit dem jeweiligen Han-
delspartner oder eine einseitige Ver-
fügung des Weissen Hauses. Diese Zölle
begründet Trump mit einem «nationa-
len Notstand» und beruft sich dabei auf

ein Gesetz von 1977, die International
Emergency Economic Power Act.

Defizite als Notstand

Trumps Interpretation dieses Not-
standsgesetzes ist umstritten, wie erste
Urteile zeigen. Es wurde traditionell
nicht eingesetzt, um Zölle zu recht-
fertigen, sondern um unerwünschte
Importe zu blockieren.

In einer ersten Klage gab das Han-
delsgericht Ende Mai fünf klagenden
Importeuren von Spirituosen recht.
Der Präsident habe seine Kompeten-
zen überschritten, als er seine Zölle auf
Basis des Notstandsgesetzes eingeführt
habe, befanden die New Yorker Han-
delsrichter. Gemäss Verfassung sei der
Kongress dafür zuständig, Steuern und
Zölle zu erheben und einzuziehen.

Ein Berufungsgericht befand aber
umgehend, dass die Zölle während der
Verfahrensdauer in Kraft bleiben dürfen.
Ende Juli hörte es sich die Argumente

beider Seiten an. Vieles drehte sich um
einen Passus im Gesetz, wonach der Prä-
sident in gewissen Fällen «Importe regu-
lieren» darf. Mehrere Richter merkten in
der Befragung an, dass von «Zöllen» im
Gesetz nicht die Rede sei.

Es geht aber auch um die Frage, ob
Handelsbilanzdefizite überhaupt einen
Notstand begründen können; dafür
müssten sie eine «ungewöhnliche und
ausserordentliche Gefahr» darstellen.
Amerika weise aber seit Jahrzehnten ein
Handelsbilanzdefizit auf, argumentieren
die Gegner Trumps, daran sei also nichts
mehr ausserordentlich. Bei den «Fenta-
nyl-Zöllen» gegen Kanada, Mexiko und
China stellt sich dem Gericht die Frage,
ob Einfuhrabgaben überhaupt ein ange-
messenes Mittel sind, um den Notstand –
eine Drogenepidemie – zu bekämpfen.

Einige Gliedstaaten, die sich den Klä-
gern angeschlossen haben, argumentie-
ren, dass die Zollhoheit bereits im Trade
Act von 1974 geregelt sei. Dieses Gesetz
habe daher Vorrang.

Die zweite Klage kam von der fami-
liengeführten Spielzeug-Kette Lear-
ning Resources. Auch sie hatte gegen
die Importzölle geklagt; der Fall wurde
zunächst vor einem Bezirksgericht in
Washington verhandelt. Auch in diesem
Fall werden die klagenden Kleinunter-
nehmer von Gliedstaaten und Handels-
verbänden unterstützt. Es ging auch hier
um die Frage, wie weit die Befugnisse
des Präsidenten reichen.

Das Bezirksgericht ging sogar noch
weiter als das New Yorker Handels-
gericht und befand, dass auf Basis des
Notstandsgesetzes überhaupt keine
Zölle eingeführt werden könnten. Auch
in diesem Fall hat aber ein zweitinstanz-
liches Appellationsgericht beschlos-
sen, dass Trumps Einfuhrabgaben bis zu
einem abschliessenden Urteil in Kraft
bleiben können. Die Berufungsgerichte
werden kaum vor dem Spätsommer ihre
Urteile fällen. Es ist absehbar, dass dann
der Oberste Gerichtshof sich der Fälle
annehmen muss.

Er hat drei Optionen: Er kann ers-
tens urteilen, dass Trump mit den Not-
standszöllen seine Kompetenzen über-
schritten hat, und die Zollagenda des
Präsidenten damit stark beschneiden.
Ein solches Urteil könnte zu Chaos bei
der Zollbehörde und im Finanzministe-
rium führen, wenn die Vereinigten Staa-
ten die unrechtmässig erhobenen Zölle
zurückerstatten müssten. Unklar ist
auch, wie andere Staaten mit den bila-
teralen «Deals» verfahren würden, die
sie nur wegen Trumps Zoll-Drohungen
eingegangen sind.

Wirtschaftsberater des Weissen Hau-
ses haben aber schon im Mai angekün-
digt, Zölle im Fall einer Niederlage auf
andere Gesetzesgrundlagen abzustellen.
All diese Optionen schränken die Regie-
rung aber stärker ein als das derzeit an-
gewandte Notstandsgesetz. Gemäss der
Trade Act von 1974 etwa darf der Prä-
sident Zölle von bis zu 15 Prozent er-
heben, allerdings nur für 150 Tage.

Die Unsicherheit dauert an

Zweitens könnte der Supreme Court
natürlich Trumps Sichtweise unterstüt-
zen. Bestärkt durch das Urteil, würde
der Präsident sich in Handelsstreitig-
keiten künftig noch stärker auf das Not-
standsgesetz abstützen. Der Supreme
Court verfügt, wegen Trumps eigenen
Besetzungen, derzeit über eine deut-
liche konservative Mehrheit. Bisher hat
sie die Grenzen der Macht des Präsiden-
ten meist grosszügig interpretiert.

Der Gerichtshof hat aber noch eine
dritte Option: Er könnte sich mit einem
sehr eng gefassten Urteil durchwurs-
teln, das die Grundsatzfrage nicht be-
antwortet oder die Fälle wegen proze-
duraler Fragen sogar zurück auf Feld 1
schickt. Die Grundsatzfrage müsste der
Oberste Gerichtshof dann vielleicht erst
2028 beurteilen, also kurz vor Ablauf
von Trumps Amtszeit.

In der Zwischenzeit bliebe die Un-
sicherheit für die amerikanische Wirt-
schaft (und die Handelspartner) aber
sehr gross. Das Finanzministerium
würde bis zum Urteil mit den stritti-
gen Trump-Zöllen Hunderte Milliar-
den Dollar einnehmen – und müsste
sie dann vielleicht wieder zurückzahlen.
Die Firmen müssten jede Zollbeschei-
nigung sorgfältig aufbewahren – in der
vagen Hoffnung, das Geld von Uncle
Sam irgendwann zurückzubekommen.

Eine Extrawurst für Nvidia
Die amerikanische Regierung erlaubt dem Chip-Hersteller wieder Exporte nach China – gegen eine Milliardenabgabe

ALBERT STECK

Beim Handelskrieg zwischen den USA
und China kommen die Chip-Hersteller
unter die Räder: So lautete eine verbrei-
tete Überzeugung zu Beginn der Amts-
zeit von Donald Trump.Tatsächlich mar-
kierte der amerikanische Präsident zu-
nächst eine harte Haltung: Im April er-
klärte er, der führende Produzent Nvidia
dürfe die erfolgreichen H20-Chips nicht
mehr nach China verkaufen.

Doch wie so viele andere Progno-
sen in der Ära Trump haben sich auch
die Voraussagen zur Chip-Industrie als
falsch erwiesen. Seit dem Tiefpunkt im
April hat sich der Aktienkurs von Nvi-
dia glatt verdoppelt. Dank dem Rally
hat der Konzern seine Stellung als wert-
vollstes Unternehmen der Welt sogar
weiter gestärkt. Nvidia kommt nun auf
einen Börsenwert von 4500 Milliarden
Dollar – das entspricht etwa der gesam-
ten Marktkapitalisierung aller börsen-
kotierten Firmen in der Schweiz und
Deutschland zusammen.

Dass der Tech-Gigant den Handels-
krieg so ungerührt wegstecken kann,
hängt auch mit dem intensiven Lobby-
ing zusammen, das Nvidia-Chef Jensen
Huang direkt bei Donald Trump betrieb.
Im Juli hob dieser das Ausfuhrverbot
wieder auf, nachdem Huang den Präsi-

denten im Weissen Haus besucht hatte.
Geholfen hat dabei auch das Verspre-
chen, Nvidia werde 500 Milliarden Dol-
lar in den USA investieren.

Trotz der Vereinbarung erteilte das
amerikanische Handelsministerium die
begehrten Lizenzen für den Export der
H20-Chips, welche in China für das Trai-
ning sowie für Anwendungen der künst-
lichen Intelligenz genutzt werden kön-
nen, allerdings erst am letzten Freitag
wieder. Offenbar brauchte es dazu einen
weiteren Besuch von Huang bei Trump,
welcher am vergangenen Mittwoch
stattgefunden hatte. Wie die «Finan-
cial Times» nun als Erste vermeldet hat,
schlossen die beiden einen höchst un-
gewöhnlichen Deal, damit das Export-
geschäft wieder zum Laufen kommt.

Behörde informiert nicht

Ab sofort liefert Nvidia dem amerikani-
schen Staat 15 Prozent der Einnahmen
aus seinen Chip-Verkäufen in China ab.
Die Investmentfirma Bernstein schätzt
das Marktpotenzial auf 1,5 Millionen
H20-Chips, was einem Umsatz von über
20 Milliarden Dollar entspricht. Somit
könnten die USA mit dem Deal 3 Mil-
liarden Dollar im Jahr verdienen. Eine
offizielle Information des Handelsminis-
teriums existiert zwar nicht. Mittlerweile

bestätigen aber auch weitere Quellen,
dass die Angaben stimmen. Mit AMD
habe sich zudem ein zweiter amerikani-
scher Chip-Hersteller zur 15-Prozent-Ab-
gabe verpflichtet.

Marktkenner bezeichnen die Über-
einkunft als «beispiellos». Geoff Gertz
vom Center for New American Security
sprach gegenüber der Agentur Reuters
von einem «absurden» Vorgehen. Das
Argument für ein Exportverbot habe
stets gelautet, man wolle verhindern, dass
China den USA die globale Vorherrschaft
bei der künstlichen Intelligenz entreisse.
«Entweder ist der Verkauf von Chips an
China ein Risiko für die nationale Sicher-
heit, weshalb wir dies gar nicht erst tun
sollten.» Oder dann sei es kein Sicher-
heitsrisiko. Doch dann müsse man sich
fragen, warum man diesen Verkauf mit
einer zusätzlichen Strafe belegen sollte.

Erst vor kurzem hatten hochrangige
Sicherheitsexperten bei Trump inter-
veniert und warnend gemeint, die Aus-
fuhr der H20-Chips würde den technolo-
gischen Vorsprung der USA in der Wirt-
schaft sowie im Militär gefährden. Nvi-
dia dagegen argumentierte, mit einem
Exportverbot würde China erst recht
dazu animiert, die eigene Chip-Herstel-
lung zu forcieren. Daher sei es besser,
wenn die USA den globalen Standard
setzten, dem die übrige Welt folge. Da-

gegen sei es in der Telekommunikation
beim 5G-Standard gerade nicht gelungen,
die chinesischen Anbieter auszugrenzen.

Seltenerdmetalle als Pfand

China besitzt ein zusätzliches Druck-
mittel: Das Land hat die Ausfuhr von
Seltenerdmetallen, welche auch für die
amerikanische Chip-Industrie von Be-
deutung sind, davon abhängig gemacht,
dass die USA ihre Restriktionen ebenso
fallenlassen.Ausserdem hat das bisherige
Ausfuhrverbot laut Experten bereits zu
einem florierenden Schwarzmarkt in
China geführt.

Der Entscheid für oder gegen Export-
restriktionen ist also hochpolitisch. Für
beide Haltungen bestehen valable Argu-
mente. Umso wichtiger wäre es, der ame-
rikanische Präsident würde transparent
aufzeigen, aus welchen Gründen er sich
für eine Freigabe der Ausfuhren entschie-
den hat. Und warum die von Nvidia zu
leistende Abgabe gerade auf 15 Prozent
zu liegen kommt. Macht das Beispiel
Schule, so müssen sich nach den Staaten
künftig auch einzelne Firmen auf mehr
oder weniger willkürliche Zahlungen ein-
stellen. Ein mögliches Opfer wären etwa
die Pharmakonzerne, welche derzeit auf-
grund ihrer Medikamentenpreise am
Pranger stehen.

Das höchste amerikanische Gericht dürfte 2026 ein erstes Mal über Trumps Notstandszölle befinden. CHIP SOMODEVILLA / GETTY

Keine Zölle
auf Gold
Donald Trump widerspricht
Bericht der «Financial Times»

(dpa) · Wenige Tage nach einem Zei-
tungsbericht über angebliche neue
Zölle auf bestimmte Goldeinfuhren aus
dem Ausland hat US-Präsident Donald
Trump mögliche Handelshemmnisse
ausgeschlossen. «Gold wird nicht mit
Zöllen belegt!», schrieb er auf seiner
Plattform Truth Social.

Vor wenigen Tagen hatte die «Finan-
cial Times» unter Berufung auf eine Mit-
teilung der Zollbehörde Customs Bor-
der Protection Agency über neue Zölle
auf bestimmte Goldprodukte berich-
tet und damit den Goldpreis stark nach
oben getrieben.

Der Artikel legte nahe, dass Gold-
barren mit einem Gewicht von einem
Kilo und von 100 Unzen (3,11 Kilo)
mit Abgaben belegt werden sollen. Ein-
Kilo-Barren sind das am häufigsten ge-
handelte Grössenformat an der New
Yorker Terminbörse Comex.

Stark betroffen von einem solchen
Einfuhrzoll wäre vor allem auch die
Schweiz gewesen. Die Ein-Kilo-Barren
machen einen Grossteil der Schwei-
zer Goldexporte in die USA aus. In
Schweizer Raffinerien werden die in
London üblichen Grössenformate oft
in die in New York gängigen Grössen
umgegossen.


